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Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2017 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach 
§ 120 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsge-
setz (NKomVG) erforderliche Genehmigung ist durch die 
Region Hannover am 09.03.2017 unter dem Aktenzeichen 
151421 (10) erteilt worden.
Im Anschluss an die Veröffentlichung liegt der Haushalts-
plan mit allen Anlagen gemäß § 114 Abs. 2 NKomVG an 
7 Tagen - ohne Sonn- und Feiertage sowie dienstfreie 
Werktage - zur Einsichtnahme im Rathaus der Stadt Lehr-
te, Rathausplatz 1, 31275 Lehrte im Fachdienst Finanzen, 
Zimmer 2.5 im Nordflügel, öffentlich aus.

Lehrte, den 10.03.2017

Stadt Lehrte
Der Bürgermeister

Sidortschuk

	 3.	 Stadt Pattensen

	 Bebauungsplan Nr. 132 „Die Kluß“ – 6. Änderung 
und Erweiterung -, OT Pattensen

	 Bebauungsplan der Innenentwicklung

Der Rat der Stadt Pattensen hat am 16.02.2017 gemäß § 10 
Baugesetzbuch (BauGB) den Bebauungsplan Nr. 132 „Die 
Kluß“ - 6. Änderung und Erweiterung -, OT Pattensen, als 
Satzung beschlossen. Die Begründung zum Bebauungs-
plan wurde gebilligt. Der räumliche Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes umfasst die Flurstücke 72/14, 72/98 und 
72/99 der Flur 2, Gemarkung Pattensen, und geht aus dem 
folgenden Übersichtsplan hervor. 

Der Bebauungsplan einschließlich Begründung liegt ab 
sofort im Verwaltungsgebäude der Stadt Pattensen, Fach-
bereich 4 Technische Dienste, am Zugang zum 1. OG, 
Ludwig-Erhard-Straße 35, 30982 Pattensen, während der 
Dienstzeiten (Mo.-Do. von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr, Fr. von 
8:00 Uhr bis 13:00 Uhr Mo.-Mi. von 14:00 bis 16:00 Uhr, 
Do. von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr oder nach telefonischer 
Vereinbarung (Tel. 05101-1001-250/-251)) öffentlich aus. 
Jedermann kann den Bebauungsplan und die Begrün-
dung einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen.
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan 
Nr. 132 „Die Kluß“ – 6. Änderung und Erweiterung -, in 
Kraft. Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 
2 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften 
sowie Mängel der Abwägung sind unbeachtlich, wenn sie 
nicht innerhalb eines Jahres nach dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Stadt Pattensen geltend gemacht 
worden sind. Dabei ist der Sachverhalt, der die Verletzung 
oder den Mangel begründen soll, darzulegen (§ 215 Abs. 
1 BauGB). Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 
2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße Geltendma-
chung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in 
eine bisher zulässige Nutzung durch diesen Bebauungs-
plan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprü-
chen wird hingewiesen.

Pattensen, den 09.03.2017

Stadt Pattensen
Die Bürgermeisterin

Schumann

	 4.	 Gemeinde Uetze

Aufgrund der §§ 10, 11 und 58 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) i.V.m. § 22-
24 Sozialgesetzbuch VIII – Kinder- und Jugendhilfegesetz 
– (KJHG) und der §§ 22 – 24 und 90 Sozialgesetzbuch 
VIII (SGB VIII) in der jeweils geltenden Fassung hat der 
Rat der Gemeinde Uetze in seiner Sitzung am 28.02.2017 
folgende 

	 5. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhe-
bung von Gebühren sowie der laufenden Geldleis-
tung in der Kindertagespflege der Gemeinde Uetze 
vom 26.04.2007, zuletzt geändert in der Fassung 
vom 19.12.2013 

beschlossen:

Artikel 1

Die Anlage zu § 7 über das Entgelt der Tagespflegeperso-
nen wird wie beigefügt geändert:

Artikel 2

Diese 5. Änderungsatzung tritt zum 01.08.2017 in Kraft.

Uetze, 01.03.2017

Gemeinde Uetze
Der Bürgermeister
Werner Backeberg


